BilMoG: Realistische Abzinsung von bilanziellen Rückstellungen in der Handelsbilanz
Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen (Rückstellungsabzinsungsverordnung – RückAbzinsV) tritt am 26.11.2009 in Kraft
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25.05.2009 hat die verpflichtende Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit verpflichtender Anwendung für Geschäftsjahre ab 2010 eingeführt. Das Gesetz sieht vor, dass die maßgeblichen Zinssätze zur Abzinsung von Rückstellungen von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben werden.

Das Bundesjustizministerium hat nun die sog. Rückstellungsabzinsungsverordnung verkündet. Sie tritt am 26.11.2009 in Kraft. Damit hat die Deutsche Bundesbank eine verbindliche Grundlage zur Berechnung und Bekanntmachung einheitlicher Abzinsungssätze für bilanzielle Rückstellungen. Basis sind hochwertige Unternehmensanleihen, deren Verzinsung aus Festzinsswaps unter Berücksichtigung entsprechender durchschnittlicher Risikoaufschläge abgeleitet wird. Bekannt gegeben werden die jeweiligen Zinssätze auf der Basis eines Durchschnitts der letzten sieben Jahre. Hierdurch werden übermäßige Schwankungen vermieden.

Die Deutsche Bundesbank wird die entsprechenden Zinssätze für Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu 50 Jahren ab Dezember monatlich mit verbindlicher Wirkung auf ihrer Homepage einstellen. Anstelle der Ermittlung individueller Abzinsungssätze für jede einzelne Verpflichtung kann man für Pensionsverpflichtungen sowie auch für vergleichbare langfristige Verpflichtungen eine pauschale Restlaufzeit der Verpflichtungen von 15 Jahren annehmen.

Die von der Deutschen Bundesbank errechneten Zinssätze sind von allen Unternehmen bei der Bilanzierung der Rückstellungen in der Handelsbilanz zu beachten.
